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Rauden 88
A-8081 Empersdorf 

An die

Steiermärkische Landesregierung 

FA 13 A

z. H. Herrn ORR Dr. Wiespeiner 

Landhausgasse 7

8010 Graz

_______________________________











Empersdorf, am 11. 10. 2004
Betrifft: Verbund Austria Power Grid AG und 


Steweag-Steg GmbH, 380kV – Freileitung Zwaring (Stmk) – Rotenturm (Bgld.), 

Genehmigungsverfahren nach dem UVP-Gesetz 2000 , Einsichtnahme Umweltverträglichkeitsgutachten und 

Anberaumung einer öffentl. Mündl. Verhandlung; Kundmachung durch Edikt





Antrag auf Vertagung

Sehr geehrter Herr Dr. Wiespeiner!
Mit dem Edikt der Steiermärkischen Landesregierung vom 17.09.2004 wurde in den Zeitungen verlautbart, dass ab Donnerstag, dem 23.09.2004 die öffentliche Einsichtnahme in das Umweltverträglichkeitsgutachten bei den jeweiligen Gemeindeämtern während der Amtsstunden möglich sei. Tatsächlich war jedoch die Einsichtnahme am Vormittag des 23.09.2004 nicht möglich.

Ich möchte darauf aufmerksam machen, dass, gemäß § 13 Abs. 2 UPV-G 2000, das Umweltverträglichkeitsgutachten „bei der Behörde und in der Standortgemeinde mindestens vier Wochen lang zur öffentlichen Einsicht aufzulegen“ ist. Dabei ergibt sich aus dem systematischen Zusammenhang der Regelungen, dass diese Auflage nicht zu irgendeinem Zeitpunkt zu erfolgen hat, sondern vor der mündlichen Verhandlung. Denn dieses Gutachten ist, nach Entfall des § 14, Gegenstand der mündlichen Verhandlung. 

Bereits durch den Auflagetermin Donnerstag, 23.09.2004 war es von vornherein ausgeschlossen, die gesetzliche Auflagefrist für das Umweltverträglichkeitsgutachten einzuhalten ,da im gleichen Edikt die mündliche Verhandlung für die Zeit vom 
18.10. bis 20. 10 anberaumt wird.

Da nun keine ausreichende Möglichkeit bestanden hat, mich mit dem Umweltverträglichkeitsgutachten ausreichend auseinandersetzen zu können, beantrage ich die Vertagung der für 18.10. bis 20.10.2004 anberaumten mündlichen Verhandlung.
Durch die Vertagung besteht die Möglichkeit einen gesetzeskonformen Verfahrensgang herbeizuführen.
Ich hoffe auf eine positive Erledigung meines Ansuchens und verbleibe

mit freundlichen Grüßen







